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Bekanntmachung
über den Erlass des Bebauungsplanes  
mit Grünordnung Nr. 2106
der Landeshauptstadt München
Hochmuttinger Straße (östlich),
Herbergstraße (nördlich),
Paul-Preuß-Straße (westlich)

vom 10. März 2020

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat für das oben 
bezeichnete Gebiet am 04.12.2019 den Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2106 als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung nach  
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan mit Grünordnung wird mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung vom Tag der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht 
beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Hochhaus, 
Blumenstraße 28b, während der Dienststunden (Montag – 
Donnerstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag 9.30 Uhr bis 
12.30 Uhr) bereitgehalten. Außerhalb dieses Zeitraumes kön-
nen Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden (Tel. 115). 
Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplanes mit 
Grünordnung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den  
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die  
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorstehenden Bebauungsplanes mit Grünordnung schrift-
lich gegenüber der Landeshauptstadt München (Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung) unter Darlegung des die Ver-
letzung oder den Mangel begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

München, 10. März 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung

des abschließenden Ergebnisses 

der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

in der Landeshauptstadt München am 15. März 2020

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17. März 2020 folgendes abschließendes Ergebnis
der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters festgestellt:

1. Die Zahl der Stimmberechtigten 1.110.571

Die Zahl der Personen, die gewählt haben 544.730

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 542.733

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel 1.997

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:

Ord-

nungs-

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers 

(Kennwort)

Familienname, Vorname, 

akademische Grade, Beruf oder Stand

Gesamtzahl

der 

gültigen

Stimmen

1
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
(CSU)

Frank, Kristina
Kommunalreferentin, BA-Mitglied

115.795

2
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(GRÜNE)

Habenschaden, Katrin
Dipl.-Betriebswirtin, ea. Stadträtin

112.121

3
FREIE WÄHLER Bayern /
FW FREIE WÄHLER München
(FREIE WÄHLER / FW München)

Mehling, Hans-Peter
Logistiker, BA-Mitglied

5.003

4
Alternative für Deutschland
(AfD)

Wiehle, Wolfgang
Dipl.-Informatiker, MdB

14.988

5
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Reiter, Dieter
Oberbürgermeister

259.928

6
Freie Demokratische Partei
(FDP)

Dr. Hoffmann, Jörg
Hochschulprofessor, ea. Stadtrat

8.201

7
Ökologisch-Demokratische Partei
(ÖDP)

Ruff, Tobias 
Gewässerökologe, Dipl.-
Forstingenieur (FH), ea. Stadtrat

8.464

8
DIE LINKE
(DIE LINKE)

Lechner, Thomas
Angestellter

7.232

10
Bayernpartei
(BP)

Progl, Richard
Dipl.-Betriebswirt (FH), ea. Stadtrat

1.958

12
FAIR - Freie Allianz für Innovation und 
Rechtsstaatlichkeit 
(FAIR)

Beyhan-Bilgin, Ender
Personalfachkauffrau, B.Sc., BA-
Mitglied, Migrationsbeiratsmitglied

1.483

13 München-Liste
Höpner, Dirk
Geschäftsführer

1.966

14 mut
Dilba, Stephanie
Pädagogin

1.267

15

Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative 
(Die PARTEI)

Weixler, Moritz

Fachkraft Veranstaltungstechnik
3.508

17
Zusammen Bayern e.V.
(ZuBa)

Oraner, Cetin
Musiker, ea. Stadtrat

819

2.  Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass keine Person mehr als die Hälfte der abgegebene
     gültigen Stimmen erhalten hat und deshalb am 29. März 2020 (zweiter Sonntag nach dem Wahltag)
     eine Stichwahl stattfindet.
     

Die Stichwahl findet zwischen den beiden folgenden Personen statt:

Ord-

nungs-

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers 

(Kennwort)

Familienname, Vorname, 

akademische Grade, Beruf oder Stand

Gesamtzahl

der 

gültigen

Stimmen

5
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Reiter, Dieter
Oberbürgermeister

259.928

1
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
(CSU)

Frank, Kristina
Kommunalreferentin, BA-Mitglied

115.795

München, 17. März 2020
gez.

Dr. Thomas Böhle
Wahlleiter
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Bekanntmachung

Neue Fernwärmepreise ab 01.04.2020  

Das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur  
AVBFernwärmeV wird wie folgt geändert:    

9 M-Fernwärme Preise netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

56,76
5,68

67,54
6,76

Euro/MWh
Cent/kWh

9.1.2 Dampfnetz
(1,42 m³ Kondensat  
entsprechen 1 MWh)

39,97 47,56 Euro/m³

9.1.3 Wärme für Warmwasser-
bereitung in Fürstenried, 
Neuforstenried und  
Parkstadt Solln

5,23 6,22 Euro/m³

9.2 Grundpreis 39,79 47,35 Euro/kW 
und Jahr

München, den 30.03.2020  SWM Versorgungs GmbH

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
über eine Allgemeine Vorschrift betreffend der  
Festlegung des MVV-Gemeinschaftstarifs als Höchsttarif 
im Stadtverkehr

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (im Folgenden 
„VO 1370/2007“) erlässt die Landeshauptstadt München die 
nachstehende

Allgemeinverfügung:

1.  Verkehrsunternehmen, die auf dem Gebiet der Landes-
hauptstadt München Verkehrsleistungen im allgemeinen  
öffentlichen Personenverkehr gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 
BayÖPNVG im Stadtverkehr mit Anwendung des MVV-Ge-
meinschaftstarifs erbringen, sind verpflichtet auf diesen 
Verkehren, während der Gültigkeitsdauer dieser Allgemein-
verfügung den MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif an-
zuwenden und die seit dem 01.01.2018 unterbliebenen kos-
teninduzierten Erhöhungen der Tarife nicht nachzuholen. 
Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst die Beför-
derung von Fahrgästen im ÖPNV zu den Beförderungsent-
gelten, Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen 
im MVV nach Maßgabe dieser Allgemeinverfügung. Dies 
umfasst auch die Pflicht, Zeitkarten des MVV-Gemein-
schaftstarifs mit gleitenden Gültigkeitszeiträumen anzubie-
ten und anzuerkennen. Stadtverkehr im Sinne dieser Allge-
meinen Vorschrift sind alle U-Bahn-, Straßenbahn- und 
Busverkehre, die das Gebiet der Landeshauptstadt Mün-
chen bedienen und für die die Landeshauptstadt München 
zuständig ist.

1.  Die Verkehrsunternehmen, welche in den Anwendungs-
bereich dieser Allgemeinen Vorschrift fallen, haben nach Maß-
gabe der Anlage einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen 

für die spezifischen finanziellen Nachteile im Sinne von  
Art. 3 Abs. 2 Satz 2 VO 1370/2007, die den Verkehrsunter-
nehmen aus den unter Ziff. 1 genannten Verpflichtungen  
erwachsen. Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen 
ist auf den Betrag beschränkt, der dem finanziellen Netto-
effekt aufgrund der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziff. 1 
entspricht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. 
Anhang VO 1370/2007).

2.  Die für das Gebiet der Landeshauptstadt München beste-
hende separate Allgemeine Vorschrift, Zeitkarten mit glei-
tenden Gültigkeitszeiträumen anzubieten und anzuerken-
nen (Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
über eine Allgemeine Vorschrift zur Einführung gleitender 
Zeitkarten als Höchsttarif vom 30.12.2014, Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München Nr. 3/2015, S. 23), wird mit  
Inkrafttreten der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift auf-
gehoben. Die Allgemeine Vorschrift zur Umsetzung der  
Tarifreform im MVV-Gemeinschaftstarif (zum 15.12.2019) als 
Höchsttarif (Allgemeinverfügung (Allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) der Landes-
hauptstadt München über die Festsetzung des MVV- 
Gemeinschaftstarifs zum 15.12.2019 als Höchsttarif vom 
05.08.2019, Amtsblatt der Landeshauptstadt München  
Nr. 23/2019, S. 329) bleibt neben dieser Allgemeinen Vor-
schrift bestehen. 

3.  Die Landeshauptstadt München veröffentlicht gemäß Art. 7 
Abs. 1 VO 1370/2007 einen Gesamtbericht und benennt 
hierin die vorliegende Allgemeine Vorschrift und die gewähr-
ten Ausgleichsleistungen (Gesamtbetrag).

4.  Diese Allgemeine Vorschrift tritt am 01.01.2020 in Kraft und 
gilt bis zum 31.12.2020. Sie kann durch Allgemeinverfügung 
geändert oder aufgehoben werden. 

5.  Die Anlage Berechnung des Ausgleichs ist Bestandteil  
dieser Allgemeinen Vorschrift.

Gründe:

Die Landeshauptstadt München ist Aufgabenträgerin für den 
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr in ihrem räumli-
chen Zuständigkeitsbereich und in dieser Funktion gemäß 
Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige Behörde im Sinne der  
VO 1370/2007. Sie ist insoweit zuständig für die Sicherstellung 
einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Stadtverkehr. 

Die Verkehrsunternehmen im Stadtverkehr haben bisher den 
MVV-Gemeinschaftstarif als Unternehmenstarif angewendet. 
Um die bestehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erhalten zu können, muss der Tarif jährlich an die Kostenent-
wicklung angepasst werden. Zum 01.01.2019 hätte der Tarif 
daher angehoben werden müssen, ebenso müsste zum 
01.01.2020 der Tarif angehoben werden. Im Zuge der Tarifre-
form, die zum 15.12.2019 (Zonentarif) bzw. zum 01.01.2020 
(Zeitkartentarif) gilt, verzichtet die Landeshauptstadt Mün-
chen auf eine Anhebung des MVV-Gemeinschaftstarifs zum 
01.01.2020. Zudem lag die Einführung der gleitenden Zeitkarte 
nicht im eigenen wirtschaftlichen Interesse der Verkehrsunter-
nehmen im Stadtverkehr; zum Ausgleich der wirtschaftlichen 
Nachteile bestand eine Allgemeine Vorschrift, die mit Inkraft-
treten der vorliegenden Allgemeinen Vorschrift aufgehoben 
wird (Ziff. 3 Satz 1). Durch die vorstehend beschriebenen  
Tarifvorgaben der zuständigen Behörde entsteht bei den Ver-
kehrsunternehmen im Stadtverkehr ein finanzieller Nettoeffekt 
in Höhe der Differenz zwischen der finanziellen Situation, die 
die Verkehrsunternehmen im MVV-Gemeinschaftstarif bei 
Durchführung der für den Stadtverkehr erforderlichen Tarif-
erhöhungen und ohne Beibehaltung der gleitenden Zeitkarte 
hätten („Ohne-Fall Stadtverkehr“), und derjenigen, die die  
Verkehrsunternehmen nach Umsetzung der Tarifreform im 
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MVV-Gemeinschaftstarif tatsächlich haben („Mit-Fall Stadt-
verkehr“). Der Verzicht auf die erforderlichen Tarifanhebungen 
zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 sowie die Beibehaltung 
der gleitenden Zeitkarte sind nicht im eigenen wirtschaftlichen 
Interesse der Verkehrsunternehmen und stellen eine gemein-
wirtschaftliche Verpflichtung dar. 

Der Erlass der Allgemeinen Vorschrift zusätzlich zu der beste-
henden Allgemeinen Vorschrift zur Umsetzung der Tarifreform 
im MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif ist aus den folgen-
den Gründen erforderlich: Der in der Allgemeinen Vorschrift 
Tarifreform geregelte Ausgleich stellt für die Verkehrsunter-
nehmen im Stadtverkehr noch nicht eine finanziell nachhaltige 
Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste sicher  
(Art. 2a Abs. 2 lit. b) VO 1370/ 2007. Denn der dort im Ohne-
Fall unterstellte Tarif berücksichtigt weder die Erhöhungen, 
die zur Anpassung an die Kostenentwicklung erforderlich sind 
(festgelegt im Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019) noch den 
finanziellen Nettoeffekt aus der Beibehaltung der gleitenden 
Zeitkarte. Die vorliegende Allgemeine Vorschrift stellt einen 
Ausgleich sicher in Höhe der Differenz zwischen der finanziel-
len Situation bei Anwendung der tatsächlichen Tarife (Höchst-
tarif) und der bei Anwendung der für den Stadtverkehr erfor-
derlichen Tarife (finanzieller Nettoeffekt). Hierbei wird der 
ausgereichte Ausgleich für die Tarifreform mindernd gegen-
gerechnet. Folglich definieren beide Allgemeine Vorschriften  
einen überschneidungsfreien Ausgleich; eine Doppelförderung 
ist ausgeschlossen.

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 PBefG erlässt die 
Landeshauptstadt München die nachstehende Allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO 1370/2007.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfach 20 05 43, 80005 München 

Schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen1 Form.

München, 
Landeshauptstadt München

Anlage 
zur Allgemeinen Vorschrift der Landeshauptstadt München 
betreffend der Festlegung des MVV-Gemeinschaftstarifs als 
Höchsttarif im Stadtverkehr  

Berechnung des Ausgleichs
Überblick über die Ausgleichsregelungen

1.  In den Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift 
fallende Verkehrsunternehmen haben Anspruch auf Aus-
gleich des finanziellen Nettoeffekts der gemeinwirtschaftli-
chen Verpflichtung gemäß Ziff. 2 Anhang zur VO 1370/2007 
nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen. Der finan-
zielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Differenz zwischen 

der finanziellen Situation, die die Verkehrsunternehmen  
im MVV-Gemeinschaftstarif bei Durchführung der für den 
Stadtverkehr erforderlichen Tariferhöhungen und ohne  
Beibehaltung der gleitenden Zeitkarte hätten („Ohne-Fall 
Stadtverkehr“), und derjenigen, die die Verkehrsunterneh-
men nach Umsetzung der Tarifreform im MVV-Gemein-
schaftstarif tatsächlich haben („Mit-Fall Stadtverkehr“).Der 
Ausgleichsbetrag aus der Allgemeinen Vorschrift zur Um-
setzung der Tarifreform im MVV-Gemeinschaftstarif (zum 
15.12.2019) als Höchsttarif (Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München Nr. 23/2019, S. 329) ist anzurechnen, soweit 
er dem Münchner Stadtgebiet zuzuordnen ist. Das Ergebnis 
der Berechnung nach den Sätzen 2 und 3 ist der Gesamt-
ausgleichsbetrag. Die Berechnungssystematik nach dieser 
Allgemeinen Vorschrift führt weder zu einer Preisauffüllung 
noch zu einem Kostenausgleich. 

2.  Die Parameter unter Ziff. 6 ff dienen der Berechnung des 
Gesamtausgleichsbetrags für alle unter die Allgemeine Vor-
schrift fallenden Verkehrsunternehmen. Jedem in den An-
wendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift fallenden 
Verkehrsunternehmen steht ein Anteil an dem Gesamtaus-
gleichsbetrag zu, der seinem Anteil an den Gesamteinnah-
men der in den Anwendungsbereich dieser Allgemeinen 
Vorschrift fallenden Verkehrsunternehmen nach Maßgabe 
der dafür einschlägigen Regelungen zur Aufteilung der 
Fahrgeldeinnahmen im MVV entspricht.

3.  Der konkret gewährte Ausgleich ist insgesamt zusätzlich 
durch die in Ziff. 12 geregelte Obergrenze begrenzt. Für  
jedes in den Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vor-
schrift fallende Verkehrsunternehmen einzeln ergibt sich die 
Obergrenze, in dem der Anteil nach Ziff. 2 Satz 2 auf die 
Obergrenze nach Satz 1 angewendet wird.

4. Einzelheiten des Antragsverfahrens regeln Ziff. 13 ff.

5.  Die in den Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vorschrift 
fallenden Verkehrsunternehmen unterliegen zudem der 
Überkompensationskontrolle nach Maßgabe der Ziff. 20 ff.

Parameter zur Berechnung des Ausgleichs

6.  Die Berechnung des Gesamtausgleichsbeitrags ergibt sich 
aus (1) der Berechnung des finanziellen Nettoeffekts abzüg-
lich (2) des Ausgleichsbetrages aus der Allgemeinen Vor-
schrift zur Umsetzung der Tarifreform im MVV-Gemein-
schaftstarif (zum 15.12.2019) als Höchsttarif, soweit er dem 
Gebiet der Landeshauptstadt München zuzuordnen ist. Die 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts fußt auf der Mes-
sung der Erlösdifferenz zwischen dem Mit-Fall Stadtverkehr 
(gemäß Ziff. 7) sowie dem Ohne-Fall Stadtverkehr (gemäß 
Ziffer 8). 

7.  Die Erlöse im Mit-Fall Stadtverkehr entsprechen der Summe 
aller unternehmensindividuellen Erlöse im MVV-Gemein-
schaftstarif der Verkehrsunternehmen im Stadtverkehr (ein-
schließlich der Ausgleichsleistungen nach § 228 ff SGB IX). 
Eine nach VO 1370/2007 mögliche und den Ausgleichs-
betrag erhöhende Ansetzung der Mehrkosten im Mit-Fall 
Stadtverkehr aus Nachfragesteigerungen wird nicht vor-
genommen. 

8.  Die Erlöse im Ohne-Fall Stadtverkehr ergeben sich aus ei-
ner Berechnung, welche Erlöse sich bei Anwendung der für 
den Stadtverkehr unter Berücksichtigung der Kostenent-
wicklung erforderlichen Tarifanpassungen ergeben hätten. 
Hierzu wird zunächst das Verhältnis von Gesamtfahrgeld-
einnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif (EMVV) zu Gesamt-
fahrgästen im MVV (FMVV) für das Jahr 2018 berechnet. 
Dieser Wert wird um die erforderliche Preiserhöhung (I) zum 
01.01.2019 und 01.01.2020 erhöht. Das Ergebnis dieser Be-

1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).
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rechnung ist der Erlös je Fahrgast im MVV. Dieser Wert wird 
mit der Fahrgastzahl im Stadtverkehr (FS) multipliziert. Zur 
Ermittlung von FS werden die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
um die Preiselastizität und den EAV-Effekt bereinigt. Diese 
Berechnungsmethode berücksichtigt zugleich die Auswir-
kungen auf die Kosten im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Satz 2, 
Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 6 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anhang VO 
1370/2007.

9.  Der Gesamtausgleichsbetrag wird nach folgender Formel 
berechnet:

10.  Die Parameter sind wie folgt definiert:

GA Gesamtausgleichsbetrag

EO Erlös im Ohne-Fall Stadtverkehr

E1  Erlös im Mit-Fall Stadtverkehr 

Aj    beschiedene Ausgleichsbeträge (netto) aus der  
Allgemeinen Vorschrift zur Umsetzung der Tarifre-
form im MVV-Gemeinschaftstarif (zum 15.12.2019) 
als Höchsttarif soweit diese dem Gebiet der Landes-
hauptstadt München zuzuordnen sind im Jahr 2020

EAVj  Erlösanteil des antragstellenden Verkehrsunterneh-
mens j an der Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen im 
MVV für den Stadtverkehr im Jahr 2020

J    Gesamtmenge aller antragstellenden Verkehrsunter-
nehmen im Stadtverkehr

EMVV2018  Gesamtnettofahrgeldeinnahmen im MVV-Gemein-
schaftstarif im Jahr 2018 bei vereinfachendem An-
satz eines Umsatzsteuersatzes von 7% zuzgl. des 
beschiedenen Ausgleichsbetrages aus der Allgemei-
nen Vorschrift zur gleitenden Zeitkarte (netto) für das 
Jahr 2018 zuzgl. der zugehörigen Ausgleichsleistung 
nach § 228 ff SGB IX (netto)

FMVV2018  Gesamtfahrgäste im MVV im Jahr 2018

I  Index für die erforderliche Preiserhöhung 

   Die erforderliche Preiserhöhung im Ohne-Fall ergibt 
sich aus den unterbliebenen kosteninduzierten Tarif-
anhebungen zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020, 
welche indexiert wird (I2018 = 100). Für das Jahr 
2019 haben sich die Kosten im Stadtverkehr gegen-
über dem Jahr 2018 um mindestens 3,0 % erhöht. 
Für das Jahr 2020 haben sich die Kosten im Stadt-
verkehr gegenüber dem Jahr 2019 zusätzlich um 
(mindestens) 5,6 % erhöht. Grundlage dieser Berech-
nung ist ein objektiver und transparenter Kostenindex, 
der die Kostenarten Personalkosten, Energiepreise, 
Infrastrukturentgelte sowie Fahrzeugwartung/-be-
schaffung jeweils insbesondere unter Berücksichti-
gung der Leistungsausweitungen im Fahrplanjahr 
2020 beinhaltet. Zur Beibehaltung der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen hätte der Tarif daher um 
diesen Wert angehoben werden müssen. 

FS  Gesamtfahrgäste im Stadtverkehr im Jahr 2020

N   Nachfragereaktion auf die Preisänderung der Tarif-
reform sowie fiktive Nachfragereaktion auf die erfor-
derliche Preiserhöhung in 2019 und 2020. Die Nach-
fragereaktion ergibt sich rechnerisch zum einen aus 
der ausgebliebenen erforderlichen Preiserhöhung in 
2019 und zum anderen der nachträglich ermittelten 
prozentualen Preisänderung aufgrund der Tarifre-
form in 2020 zuzgl. der ausgebliebenen erforderli-
chen Preiserhöhung in 2020 jeweils multipliziert mit 
der für den ÖPNV verwendeten Preiselastizität von 
-0,3 (siehe VDV Mitteilung 9715 „Nutzenfinanzierte 
Tarifstrategien“ Stand November 2005).

KEAV  Korrekturfaktor für den Stadtverkehr von 0,6912 zur 
Abbildung der spezifischen Berechnungssystematik 
des Einnahmenaufteilungsvertrages Stadtverkehr/
SPNV (EAV) – während in der vorliegenden Berech-
nung vereinfachend die Fahrgäste einbezogen werden, 
fließen in die Berechnung des EAV die Nachfrage-
daten Personenkilometer und Linienbeförderungsfälle 
ein. Dieser Korrekturfaktor trägt dem Sachverhalt 
Rechnung, dass sich die Fahrgeldeinnahmen je Fahr-
gast für den MVV gesamt von denen für den Stadt-
verkehr unterscheiden. 

Ej   Nettofahrgeldeinnahmen der jeweiligen Verkehrs-
unternehmen Stadtverkehr j im MVV-Gemeinschafts-
tarif im Jahr 2020 zuzgl. der zugehörigen Ausgleichs-
leistung nach § 228 ff SGB IX (netto) für das Jahr 
2020

FS  Gesamtfahrgäste im Stadtverkehr im Jahr 2020

Obergrenze und Anreiz

11.  Durch die Berechnung nach Ziffer 6ff wird der Gesamtaus-
gleichsbetrag auf das Erforderliche begrenzt. Die Höhe 
des Ausgleichsbetrages hängt zugleich von der Zahl der 
Fahrgäste ab. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Ver-
kehrsunternehmen einen Anreiz zu einer wirtschaftlichen 
Geschäftsführung bei gleichbleibender Qualität haben 
(Ziff. 7 Anhang zur VO 1370/2007).

12.   Der nach Ziff. 6 ff berechnete Gesamtausgleichsbetrag 
wird durch die Obergrenze des derzeit vom Stadtrat be-
schlossenen Finanzierungsvolumens von 40,28 Mio. € 
(Summe aus 38,6 Mio. € beschlossen am 24.07.2019 und 
4,5 Mio. € für Ausgleich gleitende Zeitkarte abzgl. 7%) be-
grenzt. Anpassungen der Stadtrats-Beschlusslage zur 
Berücksichtigung aktuellerer Rahmenbedingungen blei-
ben vorbehalten. 

Abrechnung

13.  Die in den Anwendungsbereich dieser Allgemeinen Vor-
schrift fallenden Verkehrsunternehmen beantragen bei der 
Landeshauptstadt München die Ausgleichsleistungen.  
Der Antrag auf Gewährung eines Ausgleichs ist spätestens 
bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres (Ausschlussfrist) 
für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr zu stellen. 
Liegen zu diesem Zeitpunkt nicht alle für die Berechnung 
des Ausgleichs erforderlichen Daten endgültig vor, steht 
die Bewilligung des Ausgleichs der Höhe nach unter dem 
Vorbehalt der Schlussabrechnung. Für unterjährige Zah-
lungen kann ein Antrag auf vorläufige Bewilligung gestellt 
werden. 

14.  Dem Antrag sind alle zur Berechnung des Ausgleichs er-
forderlichen Nachweise und Unterlagen beizufügen. Dem 
Antrag sind die für die Durchführung der Überkompen sa-
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tionskontrolle erforderlichen Nachweise nach Ziff. 20 ff 
beizufügen.

15.  Die Landeshauptstadt München teilt dem Antragsteller auf 
Anfrage mit, welche Daten, die alle Antragsteller betreffen, 
bereits vorliegen; insoweit ist eine Vorlage durch den An-
tragssteller nicht mehr erforderlich. Die Landeshauptstadt 
München kann weitere Unterlagen anfordern und die An-
gaben überprüfen. Soweit die Verkehrsunternehmen ihren 
diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, wird 
sie die entsprechenden Daten aufgrund eigener Bewertun-
gen festlegen und den Ausgleich auf dieser Grundlage 
festsetzen. Alternativ kann sie den Ausgleich ganz oder 
teilweise versagen.

16.  Auf der Grundlage des ermittelten Ausgleichsbetrags und 
der Überkompensationskontrolle erfolgt unter Berücksich-
tigung der bereits gezahlten Abschläge die Schlussabrech-
nung. Die Schlussabrechnung erfolgt binnen acht Wochen, 
nachdem alle für die Berechnung erforderlichen Daten 
endgültig vorliegen. Die Verkehrsunternehmen informieren 
die Landeshauptstadt München unverzüglich über alle  
dafür relevanten Informationen und Veränderungen. Die 
Verrechnung noch ausstehender bzw. zu viel geleisteter 
Zahlungen erfolgt mit der nächsten Abschlagszahlung.

17.  Die Verkehrsunternehmen erhalten bei vorläufiger Bewilli-
gung quartalsweise Abschlagszahlungen in Höhe von  
1/4 des erwarteten Ausgleichsbetrags jeweils zur Mitte des 
Quartals (d.h. zum 15.02.2020, 15.05.2020, 15.08.2020 und 
15.11.2020). Bis zum Vorliegen der Schlussrechnung werden 
die Abschlagszahlungen nach Maßgabe der letzten ver-
fügbaren Daten berechnet. Nach Vorliegen einer Schluss-
rechnung wird der Abschlagsberechnung jeweils der Wert 
der letzten Schlussabrechnung zugrunde gelegt.

18.  Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, sämtliche für 
die Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Anga-
ben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen. 

19.  Die Landeshauptstadt München kann die von den Verkehrs-
unternehmen nach dieser Allgemeinen Vorschrift beizu-
bringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate und 
weitere vergleichbare Unterlagen selbst prüfen oder durch 
einen von ihr bestimmten, zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Dritten prüfen lassen. Die Verkehrsunter-
nehmen sind verpflichtet, auf Verlangen der Landeshaupt-
stadt München oder dem von ihr gemäß Satz 1 beauftrag-
ten Dritten Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen 
zu gewähren.

Überkompensationskontrolle

20.  Zur Sicherstellung der beihilfenrechtlichen Anforderungen 
ist eine nachträgliche Überkompensationskontrolle nach 
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der VO 1370/2007 durch-
zuführen. Diese bildet eine weitere Obergrenze für den zu 
gewährenden Ausgleich (Obergrenze nach ex-post-Abrech-
nung).

21.  Die Überkompensationskontrolle bezieht sich jeweils auf 
alle Verkehrsleistungen der anspruchsberechtigten Ver-
kehrsunternehmen. Die Prüfung bezieht sich auf die ge-
samten Kosten und Einnahmen der vorgenannten Verkehre 
im jeweiligen Jahr, für das der Ausgleich gewährt wird. 

22.  Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag i.S.d. Art. 3 
Abs. 1 VO 1370/2007 besteht, nach dem die Mittel auf-
grund dieser Allgemeinen Vorschrift in eine Überkompen-
sationskontrolle einbezogen werden, sind ausschließlich 
die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftra-
ges maßgeblich. 

23.  Die Verkehrsunternehmen ermitteln Kosten und Einnah-
men nach Maßgabe von Ziff. 4 Anhang zur VO 1370/2007. 
Sie trennen die dieser Allgemeinen Vorschrift unterliegen-
den Tätigkeiten gemäß Ziff. 5 Anhang zur VO 1370/2007 
rechnerisch von den übrigen Tätigkeiten. Hierfür gelten die 
Grundsätze der Sachgerechtigkeit, Einheitlichkeit und  
Stetigkeit. 

24.  Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre stehen  
den Verkehrsunternehmen zu. Die Verkehrsunternehmen 
tragen das Erlösrisiko. Maßgeblich sind die von den Ver-
kehrsunternehmen aus den im Anwendungsbereich dieser 
Allgemeinen Vorschrift erbrachten Verkehren erzielten Ein-
nahmen im Sinne von Ziff. 2-4 Anhang zur VO 1370/2007. 

25.  Die Verkehrsunternehmen weisen gegenüber der Landes-
hauptstadt München die Kosten und Einnahmen und die 
empfangenen Ausgleichsleistungen nach. Sie weisen 
durch Testat eines Wirtschaftsprüfers die Einhaltung der 
vorstehend genannten Anforderungen nach. 

26.  Im Rahmen der Überkompensationskontrolle wird geprüft, 
ob der nach dieser Allgemeinen Vorschrift gewährte Aus-
gleich unter Berücksichtigung aller weiterer empfangener 
Ausgleichsleistungen den finanziellen Nettoeffekt über-
schreitet. In diesem Fall wird der nach dieser Allgemeinen 
Vorschrift berechnete Ausgleich soweit gekürzt, bis keine 
Überschreitung vorliegt, maximal jedoch auf 0. Der finan-
zielle Nettoeffekt ergibt sich in Übereinstimmung mit den 
Regelungen des Anhangs zur VO 1370/2007 aus den tat-
sächlichen Kosten zuzüglich des angemessenen Gewinns 
abzüglich der tatsächlichen Einnahmen. Der angemessene 
Zuschlag für Wagnis und Gewinn wird ausschließlich für 
Zwecke der Überkompensationskontrolle im Rahmen die-
ser Allgemeinen Vorschrift auf 4% der Aufwendungen der 
Verkehrsunternehmen für die Sicherstellung der jeweiligen 
Verkehrsleistungen im Anwendungsbereich der Allgemei-
nen Vorschrift festgesetzt. Soweit Teilzahlungen/Abschlä-
ge zu einer Überkompensation geführt haben, sind diese 
Überzahlungen durch die Landeshauptstadt München als 
zuständige Behörde unverzüglich zurückzufordern. Der 
Rückforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungs-
zeitpunkt der Ausgleichsleistung bis zum Eingang des 
Rückforderungsbetrags bei der Stadtkasse mit dem für 
den jeweiligen Zeitraum des Säumnisses geltenden, von 
der EU-Kommission auf der Grundlage von Art. 9 VO 
794/2004 in der jeweils geltenden Fassung festgelegten 
Zinssatz verzinst.

Schlussbestimmung

27.  Die Ausgleichsleistungen werden im Interesse und zur  
Förderung des ÖPNV geleistet und stehen nicht in unmittel-
barem Zusammenhang mit einzelnen Beförderungsleistun-
gen. Förderziel ist die Gewährleistung einer ausreichenden 
Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im 
ÖPNV. Nach Einschätzung der Landeshauptstadt Mün-
chen unterliegen die Ausgleichsleistungen als echte nicht 
steuerbare Zuschüsse nicht der Umsatzsteuer. Die Zah-
lungen werden daher netto (ohne Umsatzsteuer) geleistet. 
Sind aufgrund einer abweichenden umsatzsteuerlichen 
Bewertung durch die zuständigen Veranlagungsfinanzäm-
ter von den Verkehrsunternehmen Umsatzsteuerbeträge 
rückwirkend zu entrichten (durch Änderung der rechtlichen 
Beurteilung z. B. im Rahmen einer steuerlichen Betriebs-
prüfung), erhöht sich der Ausgleichsanspruch entspre-
chend. Dies gilt ebenso für die durch die nachträgliche 
Zahlung entstehenden steuerlichen Nebenleistungen im 
Sinne des § 3 Abs. 4 Abgabenordnung. Die Obergrenze 
nach Ziff. 12 wird in diesem Fall ebenfalls erhöht.  
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Bekanntmachung und Auswahl von Trägerschaften für 
bezuschusste soziale Einrichtungen: 
    
–  Eugen-Jochum-Straße 20 (Prinz-Eugen-Park WA 07) 

Haus für Kinder

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die Träger-
schaft für städtische Bauten an freigemeinnützige und sonsti-
ge Träger zum Betrieb von anerkannten und genehmigten  
öffentlichen Kindertageseinrichtungen, zu übertragen:

Eugen-Jochum-Straße 20 (Prinz-Eugen-Park WA07)
Bogenhausen (13)
Haus für Kinder
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren und
50 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
integriert in einem Wohnbaugebiet 
Fertigstellung geplant I/2021
Am Salzenderweg
Bogenhausen (13)
Kinderkrippe
15 Plätze für Kinder unter drei Jahren
freistehend, Pavillon
geplante Inbetriebnahme September 2020

Die Übernahme der Kindertageseinrichtung Eugen- 
Jochum-Str. 20 (Dauereinrichtung) ist daran gebunden, 
dass der Träger die Kinderkrippe Am Salzenderweg 20 
(Pavillon) betreibt. Die Betriebsaufnahme Am Salzender-
weg soll innerhalb von zwei Wochen nach Übergabe er-
folgen. Der Betrieb des Pavillon ist zunächst befristet für 
fünf komplette Einrichtungsjahre. Nach Betriebsaufnah-
me mit einer jährlichen Verlängerungsoption seitens der 
Stadt, für max. fünf weitere Einrichtungsjahre.

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlas-
senen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro  Kindergartengruppe) werden und, dass sobald eines die-
ser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewon-
nene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag zu-
gelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe der 
3 – 6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nachbelegt wird. 
Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen der 
Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Einschu-
lung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertagesein-
richtungen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben, bei der Erstvergabe sind die dem 
Träger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter aufzunehmen. Einzelne Krip-
pen- oder Kindergartenkinder können auch noch im Lauf des 
ersten Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA-Elternbera-
tung zur Aufnahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der In-
betriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung  
der Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung 
erfolgen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

 – Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/
muenchner-foerderformel.html über die Münchner Förderfor-
mel sowie über die geltenden Beschlüsse u.s.w., informieren.

 – In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tageseinrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle 
Kinder, den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreu-
ungsplatz. In allen Einrichtungsarten werden deshalb zur 
gemeinsamen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung 
und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, angeboten.

 – Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 3.11 und 3.12 
.i.V.m. den jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors 
eallg, zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchstbeträge 
für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungsstufe in 
der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß der  
Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungsgebüh-
rensatzung in der jeweils geltenden Fassung nicht über-
schritten werden dürfen. Die jeweils nach der Münchner 
Förderformel zulässigen Entgelte errechnen sich auf der 
Basis dieser Obergrenze.

 – Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben  
der Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der 
jeweils geltenden Fassung, erfolgen.

 – Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

 – Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – 
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der 
aus der neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
14.04.2020 es gilt das Datum des Eingangs bei der 
LHM – an die Landeshauptstadt München, Referat für  
Bildung und Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordi-
nation und Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, 
Landsberger Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de zu senden. Sie erhalten dann  
die Bewerbungsformulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h 
wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
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2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und der Umfang der Bewerbungsunter-
lagen wurden nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der  Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 14.05.2020 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)

Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
zugrunde gelegt:
Teil A für Bewerber*innen ohne Betriebsträgerschaft
 – Pädagogische Hauskonzeption (Gewichtung Faktor 1,25)
 – Gesundheitsförderung (Gewichtung Faktor 0,75
 – Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern  

(Gewichtung Faktor 0,50)
Teil B für alle Bewerber*innen
 – Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion, Gender-

thematik (Gewichtung Faktor 1,00)
 – Sozialraumorientierung (Gewichtung Faktor 0,75)
 – Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnahmen 

(Gewichtung Faktor 0,50)
 – Auslastung und Belegung (Gewichtung Faktor 1,00)
 – Finanzplan (Gewichtung Faktor 0,25)
 – Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei engem 

Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 0 89/2 33-8 42 42 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales  
Immobilienmanagement im Referat für Bildung und Sport,  
per E-Mail unter: zim.rbs@muenchen.de.

München, 18. März 2020 Referat für
  Bildung und Sport 
  Geschäftsbereich KITA
   Koordination und Aufsicht  

freie Träger 
  RBS-KITA-FT 
  Beatrix Zurek
  Stadtschulrätin

Berichtigung

Im Münchner Amtsblatt Nr. 1 vom 10. Januar 2020, Seite 6, 
wurde die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Freiham 
für das Haushaltsjahr 2020 nicht vollständig zitiert. Der Hin-
weis zur öffentlichen Auslegung wird hiermit ergänzt und ver-
öffentlicht.

„Gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO liegt der Haushaltsplan samt 
Anlagen zur Einsichtnahme im Kommunalreferat, Denisstr. 2, 
80331 München, Zi. 416 öffentlich aus.“

München, 19. März 2020

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gültigkeit der Haushalts-
satzung des Zweckverbandes Freiham für das Haushaltsjahr 
2020 vom 20. Dezember 2019 hiervon unberührt bleibt.
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Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Manuel Pretzl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Christine Strobl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
Marienplatz 8, 80331 München
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 99
Marienplatz 8, 80331 München
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion Die Grünen – rosa liste
Rathaus, Zimmer 145
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de 

BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 07 98, Fax 233-2 07 70
bayernpartei@muenchen.de 

FDP-Fraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdp@muenchen.de 

DIE LINKE
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
info@dielinke-muenchen-stadtrat.de

ÖDP
Rathaus, Zimmer 174
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 28 35, Fax 08955 06 99 86
t.ruff@oedp-muenchen.de 

Freie Wähler
ursula.sabathil@muenchen.de 

BIA
karl.richter@web.de 

Parteilos
fritz.schmude@muenchen.de
b.volk@muenchen.de 

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Stephanie Jacobs
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Robert Kotulek
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Amtsblatt_09.indd   230Amtsblatt_09.indd   230 24.03.20   15:0224.03.20   15:02



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 9/2020

231

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt –  
Isarvorstadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West,  
12 Schwabing – Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93-1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 
14 Berg am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – 
Perlach, 17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – 
Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de 

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis  
19.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München.  
RIS stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen 
sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie  
zu Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie 
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht"
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landes-
hauptstadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen 
unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München Maps ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie den Amtlichen Stadtplan, 
die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den  
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen. München 
Maps ist erreichbar unter maps.muenchen.de

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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